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der Stelle dem Senat mit, und ladet zugleich den-
selben ein, zufolg des 74. § der Constitution, die
Hälfte seiner Mitglieder von der Wahl, die darauf
folgen soll, durch das Loos auszuschliessen, welches
«uch der grosse Rath eben so in seiner Mitte vor-
Nehmen wird.

2. Das Loos geschieht vermittelst metallenen,
gleich grossen, ungefähr einen halben Zoll im Durch-
Messer haltenden Kugeln, von welchen die eine Hälfte
gelb, und die andere Hälfte weiß sind; die meisten
Kugeln schließen von der Wahl aus.

z. Diese Kugeln müssen alle von gleicher Schwere
seyn, und sollen zum Beweis davon, in Gegenwart
der Präsidenten und Sekretärs beider Räthe, mit
der gleichen Waage und dem gleichen Gewicht jede
besonders abgewogen werden. Jedem Mitglied der
beiden Räthen ist der Zutritt dabei gestattet, und da-
her soll den Rathen Zeit und Ort angezeigt werden,
wo dieses vorgenommen wird.

(Die Fortsetzung folgt.)

Ministerium der Justiz und
P 0 l i z c y.

'Cimilarschreibeu über die Vollziànq der
Gesetze und Beschlüsse, über die Passeports
und Dorswachten,

Der Minister der Justiz und Polizei der
einen und unheilbaren helv. Republik, au
alle RegierunMatthalter.

Bern den sz. Juni i?yy.,
BB. Regierungsstatthalter:

Als ich Euch den Beschluß des Vollziehungsdi-
-rektoriums vom Z. May über die Paßepons im In-
nern Helvetiens, und die in den Gemeinden zu errichten-
den Pclizeywachen übersandte, foderte ich Euch zu
gleicher Zeit einen Bericht über die Mittel ab, welche
Ihr zu dessen Ausführung genommen habt, welchen
ich bis jezt noch nicht erhalten habe. Nun aber ver-
nehme ich von Reisenden und andern Bürgern aus
-verschiedenen Gegenden der Schweiz, daß dieser Ge-
genstand überhaupt mit vieler Nachläßigkeit besorgt
wird. Mehrere derselben durchreisten sogar verschie-
tene Kantone, ohne daß die Vorweisung ihre? Pässe
»erlangt oder ein Vi-a auf sie gesezt worden wäre.

Ich kann bei dieser Nichwollz-eknng der Gesetze
und Beschlüsse nicht gleichgültig bleibe. Es giebt
insonderheit deren,, welche, da sie auf die Bedürfniß«
der gegenwärtigen Ieitumstand« berechnet sind, zur
Handhabung der össeittiichen Ruhe und Sichechett,
und zur Beobachtung der fremden und m: landsschen
Lande und MchejmgtsK. nnut-wrbrochen

ihre Kräfte anstrengen, um die Republik mit unser«
Vaterlande zu zernichten, von großer Wichtigkeit seyn
müßen.

Der gegenwärtige Zeitpunkt bedarf fürwahr de»

Anstrengung aller unsrer Kräfte, und ich ermähne Euch
daher, BB. Regierungsstatthalter, Eure Wachsamkeit
in Verhältniß der Gefahr, die uns umgiebt, zu ver--
mehren.

Ich beauftrage Euch demnach mir in Zelt von 5
Tagen Euern Bericht über die Vollziehung der Gese-
tze und Beschlüsse zu geben, welche sich auf die Passes

ports beziehen, und mir die Maßnahmen anzuzeigen,
die Ihr zur Aufstellung der vorgeschriebenen Gemeind-
wachen ergriffen habt.

Jr werdet mir auch zu gleicher Zeit Euern Vor-
schlag über alle diejenigen Maßnahmen eingeben,
welche Ihr schiklich findet, um den Zwek, welchen
die Regierung beabsichtek, desto sicherer zu erreichen,
damit nichts versäumt werde, was ihren Absichten
entsprechen, und zum Heil des Vaterlandes beitragen
kann.

Republikanischer Gruß!
Der Minister der Justiz und Polizei,

F. B. Meyer.
Dem Original gleichlautend;

Der Secretär des Jnstiz - und Polizeyministecs,
Z e e r l e d è r.

E d i k t a! c i t a t i 0 n.

In Folge distriktsrichterlicher Weisung und mit
Bewilligung des B. Präsidenten Zahln zu Fruligen,
laßt Margaretha Wäfler gebohrne Zürcherinn, ihrem
vor einem Jahr in der Feldschlacht auf dem Tcssm,
berg verlohren gegangenen Ehemann, Christian Waft
ler von ermeldtem Frutigen, von nun an, «ine pe<-

remtorische Zeit von ig -Wochen und 4 Tagen avbe-
räumen, «m sich an einem der wöchentlichen Gerichts-
tagen, die auf alle Donnerstage jeder Woche eint ft
fen, vor'gedachtem Distriktsgericht in Frntigc, m
obern Lanbhaus persönlich zu stellen, oder allftuiK
von seinem Daseyn sichere Nachricht emzuftc.hcn..
Erscheint er an keinem dieser ihme anberaumten Rechts-
tage, und bleibt unemdekt, so werd der ermeidten
Wittwe Easier (wann anders kekize begründeten Op>
Positionen einlangen) in ihrem Begehren, sich ander-
wärtig verehlichen zu können, entsprochen werden.
Zu diesem Ende wird jedermann ersucht, d c diese

Dlätrer lese» oder sehen, und je von dem ÄerUhrnen.
etwas wissen oder vernehmen würden, demsàl» sou
ches kund zu thun.

Geben in Frutigen, den 1. Apn 17??.

Joh. Zahler, Gerichtschreiier.
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